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§ 1 Allgemeines
(1) Die Ehrenamtsbibliothek des AWO Landesverbandes Thüringen e.V. ist ein internes Angebot an alle hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter der AWO Thüringen.

(2) Die Benutzung der Bibliothek ist kostenfrei.

§ 2 Ausleihe, Verlängerung, Vorbestellung
(1) Für die Benutzung der Bibliothek ist eine Bestätigung  der Einrichtung und des Kreisverbandes über die haupt- oder ehrenamtliche Tätigkeit bei der AWO erforderlich. Das Formular zur Bestätigung der haupt- oder ehrenamtliche Tätigkeit auf der Internetseite des Landesverbandes zu finden oder in der Geschäftstelle anzufordern.

(2) Der Benutzer teilt eine gültige Anschrift und entsprechende Kontaktdaten mit. 

(3) Veränderungen persönlicher Daten sind der Bibliothek mitzuteilen. Die Ausleihe der Medien kann in der Geschäftstelle des Landesverbandes (Koordinierungsstelle Ehrenamt) in der Pfeiffersgasse 12, 99084 Erfurt erfolgen. Ansprechpartner ist Frau Andrea Trautvetter, unter 0361/21031172 oder trautvetter@awo-thueringen.de zu erreichen. 

(4) Die Medien der Bibliothek werden gegen Unterschrift des Ausleihformulars entliehen. Mit der Bestätigung durch eine Unterschrift auf dem Ausleihformular erkennt der Benutzer die geltende Ordnung an und erteilt mit seiner Unterschrift auch seine Einwilligung, diese Daten elektronisch zu speichern. Entliehene Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, der Benutzer haftet für die ausgeliehenen Medien.

(5) Die Leihfrist beträgt 4 Wochen und in begründeten Fällen (z.B. verzögerte Postwege) kann eine abweichende Leihfrist festgelegt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, sich über den aktuellen Stand der Leihfristen kundig zu machen. Zusätzlich erhält der Benutzer eine Kopie des Ausleihformulars mit dem jeweiligen Abgabetermin für entliehene Medien.

(6) Die Leihfrist kann auf Antrag des Benutzers vor Ablauf des Termins persönlich, schriftlich oder fernmündlich bis zu 2 mal verlängert werden, wenn keine Vormerkungen registriert sind. 

(7) Ausgeliehene Medien können vorbestellt werden. 

§ 3 Leihfristüberschreitung, Mahnung
(1) Die Medien sind spätestes am Tag des Ablaufs der Leihfrist zurückzugeben. Der Benutzer hat bei Abwesenheit oder sonstigen Verhinderungen dafür zu sorgen, dass die entliehenen Medien rechtzeitig zurückgegeben werden.

(2) Die Bibliothek ist nicht verpflichtet, auf den Ablauf der Leihfrist hinzueisen.

(3) Werden entliehene Medien nicht rechtzeitig zurückgegeben, fordert die Bibliothek unter Hinweis auf die abgelaufene Leihfrist die Medien gebührenpflichtig zurück.

	(4) Mahngebühren betragen in Abhängigkeit von der Leihfristüberschreitung:
	

	1. Mahnung:  2,00 Euro
	

	2. Mahnung:  3,00 Euro
	

	3. Mahnung:  5,00 Euro


	


(5) Die Bibliothek kann die Entscheidung über die Ausleihe weiterer Medien von der Rückgabe angemahnter Medien sowie von der Erfüllung bestehender Zahlungsverpflichtungen abhängig machen.

§ 4 Schadensersatzpflicht
(1) Für den Verlust oder die Beschädigung von Bibliotheksgut während der Benutzung hat der Benutzer grundsätzlich vollen Ersatz einschließlich aller Aufwendungen, die zur Wiedereinstellung des Bibliotheksgutes notwendig sind, zu leisten, auch wenn ihn kein Verschulden trifft.

§ 5 Pflichten der Benutzer der Bibliothek
(1) Der Benutzer ist verpflichtet, Bibliotheksgut sorgfältig zu behandeln und vor Beschädigung und Verlust zu schützen. Bei der Ausleihe außer Haus hat der Benutzer den Zustand und die Vollständigkeit der Medien zu überprüfen und sichtbare Mängel sofort, andere Mängel unverzüglich nach Feststellung der Bibliothek anzuzeigen.

(2) Entliehene Videos oder andere Datenträger dürfen nur auf handelsüblichen Geräten und unter Einhaltung der von den Herstellerfirmen vorgeschriebner technischen Vorraussetzungen abgespielt werden. Videokassetten sind zurückgespult abzugeben.

§ 6 In-Kraft-Treten
Die Benutzungsordnung der Ehrenamtsbibliothek tritt am 01.01.2006 in Kraft.

